
 
 
 
 

 

 Privatkunde / Verbraucher i. S. v. § 13 BGB 
Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

 Geschäftskunde / Kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB bis zu einem Jahresverbrauch von 100.000 kWh 
 

 

 Frau  Herr  Divers 
 

              

Geburtsdatum (freiwillige Angabe) 

 
 Vor- und Nachname (bei Firma vertretungsberechtige Person)  Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, 

               

Kundennummer (wenn vorhanden)  E-Mail-Adresse*  Telefonnummer* 

*Mit der jeweiligen Angabe wird das Einverständnis zur Kommunikation in Bezug auf Vertragsinhalte auf diesem Weg erklärt  

 die Entnahmestelle  
weicht von der Kundenanschrift ab: 

 Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Zählernummer:  Voraussichtlicher Jahresverbrauch   Marktlokation (MaLo): 

                                 kWh                   

Damit der Verbrauch des Kunden dem jeweiligen Zeitintervall zugeordnet werden kann, ist ein intelligentes Messsystem erforderlich. Die Energiebelieferung kann bereits aufgenommen werden, 
wenn der Einbau des intelligenten Messsystems vom Messstellenbetreiber angekündigt wurde. Die Ankündigung erfolgt spätestens drei Monate vor Ausstattung der Messstelle mit einem intelligenten 
Messsystem. Zudem kann die Energiebelieferung bereits aufgenommen werden, wenn der Kunde die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem intelligenten Messsystem vom Messstellenbetreiber 
verlangt hat (vgl. § 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG). Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, die Messstelle daraufhin innerhalb von vier Monaten mit einem intelligenten Messsystem auszustatten. Abrechnung in 

diesem Falle siehe Preisblatt** . Ein Wechsel in den dynamischen Tarif ist jeweils zum 1. eines Monats nach Einbau und Bestätigung durch den Messstellenbetreiber möglich. Erfolgt die Inbetriebnahme des 
intelligenten Messsystems an der der oben genannten Entnahmestelle zugeordneten Messstelle nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Vertragsschluss, kann der Vertrag von jedem Vertragspartner mit 
einer Frist von einem Monat außerordentlich gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform.  

 Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co KG   nicht grundzuständiger Netzbetreiber, sondern Dritter: 

             
Firma  Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort,   

 ich ziehe ein zum (T.M.J):       

Bitte nur ausfüllen, falls Sie bisher von einem anderen Energielieferanten beliefert wurden 

                
      

Bisheriger Lieferant Vorjahresverbrauch in kWh  Kundennummer beim bisherigen Lieferanten 

 Aktueller Liefervertrag bereits selbst gekündigt zum (T.M.J)               Kündigung soll durch den Versorger erfolgen 

Gewünschter Lieferbeginn:  Nächstmöglicher Zeitpunkt                                               zum (T.M.J):       
 
Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwenigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc..) erfolgt sind. Ist der Kunde 
Verbraucher i.S.v.§1 3 BGB erfolgt eine Belieferung nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§355 Abs.2, 356 Abs 2 Nr.2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert 
den Lieferanten hierzu ausdrücklich auf.  
Für den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) aufgenommen werden soll, erkläre ich im Hinblick auf mein 
Widerrufsrecht zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreuzen): 

 
Ich verlange ausdrücklich, dass die Energielieferung – soweit möglich – auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. Für den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht          
ausübe, schulde ich dem Lieferanten für die bis zum Widerruf gelieferte Energie gemäß § 357a Abs. 2 BGB angemessenen Wertersatz. 

 

 

Ich erkläre mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte und/oder Dienstleistungen (Angebote zu Strom- bzw. Gaslieferverträgen sowie Informationen 
über Sonderangebote und Rabattaktionen hierzu) telefonisch oder per E-Mail kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Daten (z. B. Name, Anschrift, Tel.-Nr., 
Beginn und Ende der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch) verarbeitet. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Er erfolgt für die Zukunft und berührt damit nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung zur Werbung per Telefonanruf bzw. per E-Mail. Der Widerruf ist zu richten an: Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co KG – kundencenter-
fuessen@ewr.at 



 

  

 
für Kunden bis 100.000 kWh/Jahr

 
Vertrieblicher 
Energieverbrauchspreis

 

viertelstündlicher Preis EPEX Spot AT* 

+ 0,99 ct/kWh Aufschlag

 

viertelstündlicher Preis EPEX Spot AT*  + 19% Ust 

+ 1,18 ct/kWh Aufschlag (inkl. 19% Ust) 

x tatsächlichem Lastgang/Verbrauch  x tatsächlichem Lastgang/Verbrauch 

  
 

Grundpreis 5,00 Euro/Monat je Zählpunkt 5,95 Euro/Monat je Zählpunkt (inkl. 19% Ust)

Tarifbindung keine   

Wir ermöglichen Ihnen einen flexiblen Wechsel zu einem anderen Tarif der EWR Produktfamilie. 

 
Die Regelungen der Netznutzung, des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung für die Entnahmestelle des Kunden sind Gegenstand des Vertrags und obliegen dem Lieferanten. Der Lieferant schließt 
die hierfür erforderlichen Verträge mit dem Netzbetreiber. Alle preislichen Informationen können Sie dem beigefügten Preisblatt entnehmen. 

 SEPA-Lastschriftverfahren (empfohlen) 
  Banküberweisung  Monatliche Gesamtabrechnung 

über den tatsächlichen im Vormonat verbrauchten Strom 

   Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt die Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE37EWR00000006287), Zahlungen aus diesem Vertragsverhältnis 
von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von der Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG auf 
das angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Die Mandatsreferenznummer für dieses SEPA-Mandat wird dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt. 

             

Kontoinhaber (nur falls abweichend vom Kunden)  Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

               
Kreditinstitut  IBAN  BIC 

        

Ort, Datum  Unterschrift 

 

Dynamische Tarife sind nicht zwingend günstiger als Fixpreistarife. Es kann aufgrund der Kopplung der Berechnung des Strompreises an den Börsenpreis zu größeren Schwankungen 
zwischen den einzelnen Monatspreisen kommen. Die Entwicklung der Börsenpreise kann auf der unabhängigen Homepage der EPEX (https://www.epexspot.com) verfolgt werden. Die 
Preisentwicklung wird über die monatliche Abrechnung direkt an Sie weitergegeben. Dies betrifft sowohl Preiserhöhungen als auch Preissenkungen. Ist der Börsenpreis hoch, fällt auch Ihre 
Abrechnung im nächsten Monat höher aus. Sinkt der Preis an der Börse beispielsweise im darauffolgenden Monat wieder, fällt auch Ihr Strompreis im darauffolgenden Liefermonat. Dadurch 
sind auch erhebliche Preissprünge während der Vertragslaufzeit möglich. 

Der Lieferant stellt dem Kunden auf der Internetseite (https://ewr.powerquartier.de/) ein Online-Portal zur Verfügung. Zusätzlich zur Übermittlung an die E-Mail-Adresse kann der Lieferant dem Kunden 
über das Online-Portal rechtserhebliche Erklärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Vertragsverhältnisses (z. B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn, die 
Bereitstellung der Verbrauchsabrechnung bzw. der Abrechnungsinformation etc.) übermitteln. Der Kunde kann über das Online-Portal zu seinen Verbrauchsdaten auch den Arbeitspreis Energie für 
jede Stunde der 24 Stunden des nächsten Tages einsehen Die Börsenstrompreise des kommenden Tages werden durch die EEX (Stromböse) immer gegen ca. 12 Uhr für den kommenden Tag 
veröffentlicht und stehen ab diesem Zeitpunkt im Online-Portal zur Verfügung. 

Laufzeit für Privatkunden / Verbraucher i. S. v. § 13 BGB: 
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. Besondere gesetzliche oder 
vertragliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. Der Kunde kann innerhalb einer Bearbeitungsfrist von 14 Tagen flexibel in einen anderen Tarif der EWR Produktfamilie wechseln. 
 

Laufzeit für Geschäftskunden, die keine Verbraucher i. S. v. § 13 BGB sind: 
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. 
Besondere gesetzliche oder vertragliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

Ergänzend finden die beigefügten „Allgemeine Stromlieferbedingungen (ASB) der Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG“ für die Lieferung von elektrischer Energie Anwendung. Die Regelungen in 
Absatz II Messeinrichtungen, Absatz III, Punkt 2. Absatz V, Punkt 2 der ASB finden keine Anwendung, sofern diese Abweichungen zu den Regelungen zu diesem Vertrag sowie das Preisblatt zum 
dynamischen Tarif ewr.DYNAMIX enthalten.  
 
Die Kontaktadressen für ein Schlichtungsverfahren lauten:  
a) Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Tel.: 030/27572400, Telefax: 030/275724069, Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de  
b) Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.: 030/22480-500 oder 01805- 101000, Telefax: 030/22 

     Ich/Wir willige(n) darin ein, dass meine/unsere im Rahmen dieses Vertrages erhobenen personenbezogenen Daten vom Versorger verarbeitet und mit Dritten (z. B. Netz- und Messstellenbetreiber)  
         ausgetauscht werden, soweit dies zur Durchführung dieses Vertrages erforderlich ist. Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft formfrei gegenüber dem Versorger widerrufen werden. 

  

 
Ich erteile dem Lieferanten den Auftrag, meinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die genannte Entnahmestelle zu liefern. Die Belieferung erfolgt außerhalb der Grundversorgung. Der 
Vertrag kommt mit der Bestätigung des Lieferanten zustande, die spätestens 14 Tage nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat.  

   
        

   Ort, Datum  Unterschrift Kunde/ Lebenspartner/ Ehegatte 

 

https://www.epexspot.com/en/market-results?market_area=AT&auction=MRC&trading_date=2025-08-13&delivery_date=2025-08-13&underlying_year=&modality=Auction&sub_modality=DayAhead&technology=&data_mode=graph&period=&production_period=
mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de


 

  

 

 
 

NETTOPREISE BRUTTOPREISE 

viertelstündlicher Preis EPEX Spot AT* 

 
+ Gesamtarbeitspreis ohne Börsenstrompreis 
(vertrieblicher Aufschlag, Netzentgelte und Steuern) 

 

viertelstündlicher  
Börsenpreis ct/kWh  

 
+ 12,45 ct/kWh 

viertelstündlicher 
Börsenpreis + derzeit 19%Ust 

 
+ 14,81 ct/kWh (inkl. 19%Ust) 

 
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis – Gesamt 
(vertrieblicher und netzseitiger Grundpreis) 

    12,67 €/Monat   15,07 €/Monat (inkl. 19%Ust) 

 
 
 

  

Vertrieblicher Aufschlag +0,99 ct/ kWh +1,18 ct/kWh 

Vertrieblicher Grundpreis 5,00 €/ Monat 5,95 €/ Monat 

 
 
 

 

Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde 5,14 ct/ kWh 6,12 ct/kWh 

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz 7,67 €/ Monat 9,13 €/ Monat 

 
 

 

  

Stromsteuer 2,050 ct/ kWh 2,440 ct/ kWh 

Konzessionsabgabe (Gemeinden bis 25.000 Einwohner) 1,320 ct /kWh 1,571 ct/ kWh 

KWKG-Umlage nach §§ 12 EnFG (Energiefinanzierungsgesetz) 0,446 ct/ kWh 0,531 ct/ kWh 

Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG in Verbindung mit.§ 12EnFG.   0,941 ct/ kWh 1,120 ct/ kWh 

Aufschlag für besondere Netznutzung 1,559 ct/ kWh 1,855 ct/ kWh 

   

 
Die Höchstsätze der Konzessionsabgabe betragen gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992 1,320 ct/kWh. Vereinbarungen mit Gemeinden, dass keine oder 

geringere Konzessionsabgaben gezahlt werden, genießen Vorrang. Die Konzessionsabgaben werden dann in diesen Gemeinden entsprechend herabgesetzt. Für die Anwendung des verminderten 

Konzessionsabgabesatzes von 0,110 ct/kWh ist nach § 2 (7) Konzessionsabgabenverordnung (KAV) eine Jahresarbeit von mindestens 30.000 kWh und gleichzeitig eine gemessene Leistung über 30,0 

kW in zwei Monaten des Abrechnungsjahres Voraussetzung. 

 
Werden künftig Steuern, Umlagen, Aufschläge und Abgaben irgendwelcher Art wirksam, oder bereits bestehende geändert, werden diese entsprechend verrechnet bzw. angepasst. Weitere Informationen 

zu genannten Steuern, Umlagen und Aufschlägen finden Sie im Internet unter: www.netztransparenz.de 

*) EPEX Spot AT – die Entwicklung der Börsenpreise kann auf der unabhängigen Homepage der EPEX (https://www.epexspot.com) verfolgt werden.  

 

**) zur Abrechnung der tatsächlich verbrauchten Energie – bis die Messstelle mit einem intelligenten Messsystem vom Messstellenbetreiber ausgestattet wurde, 

gelten folgende Energie-Preiskomponenten: 

  

Vertrieblicher Energie Arbeitspreis im Basistarif (ewr.PUR) 11,89 ct/ kWh 14,15 ct/kWh 

Vertrieblicher Grundpreis 4,31 €/ Monat 5,13 €/ Monat 

 

 

Die Entgelte für den Messtellenbetrieb stehen Ihnen zum Download unter www.ewr-energie.com/de/netz/zaehler-und-messtellen/ für das Netzgebiet der Elektrizitätswerke Reutte 
GmbH & Co KG jederzeit zur Einsicht zur Verfügung. Diese werden Ihnen in einer separaten Abrechnung direkt vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt. 
 

 

Es werden die jeweils gültigen und genehmigten Netzpreise verrechnet. Bei einer Neufestsetzung der Netzpreise werden diese automatisch angepasst und 

entsprechend verrechnet. Informationen zum Netzentgelt sind auch auf der Internetseite Ihres Netzbetreibers veröffentlicht.  

 

http://www.netztransparenz.de/
https://www.epexspot.com/
http://www.ewr-energie.com/de/netz/zaehler-und-messtellen/

